
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2013/11/28 2Ob157/12w,
6Ob173/13d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.2013

Norm

ABGB §1042 A

1. ABGB § 1042 heute

2. ABGB § 1042 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Schuldner nach § 1042 ABGB ist, wer aus welchem Rechtsgrund immer zur Leistung verp3ichtet war und sich diese ?

endgültig oder vorläu5g ? erspart.Schuldner nach Paragraph 1042, ABGB ist, wer aus welchem Rechtsgrund immer zur

Leistung verpflichtet war und sich diese ? endgültig oder vorläufig ? erspart.
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